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Arbeitswelt     Fokus

 Neue Drogen – neue Strategien
Für manche Menschen gehören Drogen zum Alltag. Vielfach gefährden sie die Sicherheit vieler Menschen.  
Dass missbräuchlich verwendete Medikamente derzeit weltweit eine steile Karriere als „Droge“  
im klassischen Sinn erleben, macht ihren Nachweis nicht einfacher – doch an Lösungen wird gearbeitet.

Die Drogenkarriere eines 
Geldscheins lässt sich leicht nachvoll-
ziehen, man muss nur genau genug 
hinschauen. „An nahezu allen Bankno-
ten, die eine Weile im Verkehr sind, klebt 
Kokain“, sagt Hans-Jürgen Maurer vom 
saarländischen Landesinstitut für prä-
ventives Handeln. Es genügt schon, dass 
ein sauberer Schein mal kurz in einer 
Supermarktkasse neben einem ande-
ren lag, durch den das Pulver eingesogen 
wurde. Zwar haftet ihm dann zu wenig 
Staub an, um sich damit in einen Rausch 
zu versetzen, aber genug, um den moder-
nen Methoden der Drogenfahnder nicht 
zu entgehen. 

Das Beispiel zeigt, wie weit Drogen 
heute in unseren Alltag vorgedrungen 
sind, jenseits von Alkohol und Zigaret-
ten oder gar – den per Mediziner-Defi-
nition „Alltagsdrogen“ – Kaffee und Tee. 
Der Genuss von bewusstseinsverändern-
den Substanzen ist seit Jahrtausenden 
mit der Menschheitsgeschichte verwo-
ben. Die ältesten Schriftdokumente, die 
davon zeugen, sind 8.000 Jahre alt. Und 
laut Bibel war es Noah, der das Weinkel-
tern erfand. 

Jede Gesellschaft hat ihre Droge

Laut Weltdrogenbericht 2009 des Uni-
ted Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) wird Alkohol nahezu gleich-
mäßig überall auf der Welt konsumiert, 
während in Nord- und Südamerika koka-
inartige Substanzen dominieren. Über-
wiegend Cannabis-Produkte werden in 
Afrika und dem südpazifischen Raum 
konsumiert. Und Opiate berauschen 
die restliche Welt dort, wo nicht gera-

de Amphetamine die Oberhand haben, 
wie etwa in Japan oder Schweden. Zwi-
schen 172 und 250 Millionen Menschen 
nahmen im vergangenen Jahr Drogen, 
schätzt das UNODC. Zwischen 18 und 38 
Millionen werden durch den Konsum gar 
zum Problemfall. Da ist der Alkohol noch 
gar nicht eingerechnet, der allein für 85 
Prozent aller Drogenprobleme verant-
wortlich ist.

Drogen haben Folgen

Auch wenn es weltweit unterschiedliche 
Ansichten über die Grenze zwischen lega-
len und illegalen Drogen gibt, so sind sich 
doch alle Kulturen der zerstörerischen 
Folgen bewusst, die der Konsum nicht 
nur für den Einzelnen hat. Im Straßen-
verkehr und in der Arbeitswelt bringen 
Alkohol und Co. auch Kollegen in Gefahr. 
Was den Alkohol betrifft, haben etwa 
drei Viertel der Arbeitnehmer einen so 
genannten risikoarmen Konsum, sagt die 
Statistik der Deutschen Hauptstelle für 
Suchtfragen. Zwei bis drei Prozent von 
ihnen seien abhängig, und jeder Zehn-
te pflegt einen riskanten Konsum, bei 
dem ein Abrutschen in die Abhängigkeit 
droht. Die Folgekosten, die durch Produk-
tivitätsverlust im Betrieb (durch Fehlzei-
ten und Fehler) entstehen, summieren 
sich allein in Deutschland zu Milliar-
denbeträgen. Noch problematischer ist 
die steigende Unfallgefahr. Jedes Unter-
nehmen trägt auch Verantwortung für 
die Gesundheit seiner Mitarbeiter. Das 
bedeutet, dass es sie vor den Folgen von 
Substanzmissbrauch schützen muss. In 
den meisten Ländern ist es eine Frage 
der Betriebsvereinbarung, ob, wann und 

Erst pusten, 
dann starten: 
Für manchen 
Fahrzeugführer, 
wie hier bei 
einem Lokführer 
in Schweden, 
ist das eine 
ganz normale 
Prozedur zur 
Sicherheit von 
Gütern und  
Passagieren.

wie der Arbeitgeber Stichproben machen 
darf. In manchen Branchenzweigen ist 
es heute zudem üblich, dass Bewerber 
bei ihrer Einstellung eine Blutprobe mit 
abgeben, die an sicherheitsrelevanten 
Arbeitsplätzen auch auf Substanzmiss-
brauch hin untersucht werden darf. 

Der deutsche Gesetzgeber hat die 
Kontrollmöglichkeiten durch medizini-
sche Untersuchungen für den Betrieb 
stark eingegrenzt. Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz stehen dem 
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers 
gegenüber. Diese „Güterabwägung“ 
führt zum Vorrang des Grundrechts. 
Deshalb setzt ein solcher Test das schrift-
liche Einverständnis des „Prüflings“ vor-
aus. Arbeitsrechtler weisen darauf hin, 
dass Jobsuchende solche Tests theore-
tisch ablehnen dürften. Wie freiwillig 
die Unterschrift unter die Einverständ-
niserklärung ist, wenn der Aspirant 
fürchten müsste, beim Bewerbungsver-
fahren benachteiligt zu werden, ist der-
zeit ebenfalls ein viel diskutiertes The-
ma zwischen Betriebsjustiziaren und 
Arbeitsgerichten. Zuletzt gingen einige 
Großkonzerne sowie öffentlich-rechtli-
che Rundfunkanstalten nicht nur durch 
deutsche Medien, weil sie von Bewer-
bern Blutproben nahmen. 

Ein anderes großes Chemieunterneh-
men nimmt seit geraumer Zeit bei jeder 
Versetzung eines Mitarbeiters in einen 
Gefahrenbereich Drogenscreenings vor. 
In sieben Prozent der Fälle fanden sich 
Drogenpositive. Für den Dräger-Betriebs-
arzt Dr. Frank Ensslen ist klar, dass die 
Resultate solcher Einstellungsuntersu-
chungen nicht die Räume des zustän- >
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digen Mediziners verlassen dürfen. Das 
verbiete die ärztliche Schweigepflicht. 
Experten plädieren inzwischen dafür, 
das Thema dem Feld der Arbeitssicher-
heit zuzuschreiben. „Den Abhängigen 
können wir helfen, wenn wir sie nur 
erkennen – dann haben wir einen Ansatz-
punkt für ein Gespräch“, sagt Ensslen. 
Das größere Problem seien diejenigen, 
die morgens mit Restalkohol im Blut zur 
Arbeit kommen. „Den meisten ist nicht 
bekannt, wie langsam Alkohol abgebaut 
wird.“ Und sie setzen sich zu früh wie-
der hinters Steuer oder an die Maschi-
ne. Eine Kontrolle mit möglichst mini-
mal invasiven Methoden wie Atem- oder 
Speicheltest ist derzeit der beste Schutz. 
„Ein sicherer Weg könnte sein“, sagt Dr. 
Stefan Steinmeyer, der bei Dräger zustän-
dig ist für die Geschäftsentwicklung der 
Drogen-Nachweissysteme, „eine Null-
Regelung in den Betrieben einzuführen, 
gepaart mit abgestimmten Kontrollen.“ 
Mit Alkoholmessgeräten etwa könnten 
die Sicherheitsbeauftragten die Kolle-
gen schnell und zuverlässig überprüfen. 
Bei einigen gefährlichen Arbeitsplätzen, 
etwa in Australien, wurden automatische 
Zugangskontrollen längst etabliert: „Zu 
denen muss man sich den Weg erst frei-
pusten“, sagt Steinmeyer. 

Fahren nur nach Alkoholtest

Hierfür hat Dräger mit dem Interlock 
XT (siehe auch Drägerhefte 376 u. 379)
so genannte Alkohol-Interlocks auf den 
Markt gebracht, die mit der Startelekt-
ronik von Fahrzeugen und Maschinen 
verbunden sind. Nach dem Motto „Erst 
pusten, dann fahren!“ fordern die in 

Fahrzeuge eingebauten Geräte nach Ein-
stecken des Zündschlüssels eine Atem-
probe des Fahrers, der in ein integrier-
tes Atemalkoholmessgerät pusten muss, 
das innerhalb von Sekunden den Alko-
holgehalt bestimmt. Erst wenn sich 
zeigt, dass der Fahrer nüchtern ist, gibt 
das Gerät die Zündung des Motors frei. 
Dabei registriert das Gerät jeden einzel-
nen Atemstoß und ist auch in der Lage, 
Betrugsversuche durch eine Atemprobe 
aus dem Luftballon oder durch einen 
langen Schlauch, an dessen Wand der 
Alkohol kondensieren soll, zu bemerken. 
Denkbar sind die Interlocks auch an Tür-
schleusen in der Lebensmittelindustrie 
oder in Krankenhäusern, an Walzen und 
Pressen oder als Zugangskontrolle zu 
Bereichen, in denen ein durch Alkohol 
„benebelter Geist“ Gefahr für Leib und 
Leben bedeuten kann.

Vollkommen klar, dass die Systeme in 
solch sensiblen Bereich absolut zuverläs-
sig funktionieren müssen und nicht etwa 
die Maschine sperren, obwohl der Benut-
zer gerade nur einen Apfel gegessen hat. 
Falschmeldungen darf es nicht geben, 
auch nicht bei Diabetespatienten, oder 
Menschen, die gerade fasten: In beiden 
Fällen gibt der Körper Stoffe ab, welche die 
Messelektronik nicht mit Alkohol verwech-
seln darf. Für die extrem seltene Situation 
eines Totalausfalls des Systems lassen eini-
ge Spediteure einen Notschalter einbauen, 
der die Sperrelektronik überbrückt. 

Vorreiterland Schweden

Zwei wesentliche Anwendungen sieht 
der bei Dräger auf das Geschäftsfeld 
Alkohol-Interlocks spezialisierte Dr. 

Johannes Lagois derzeit für diese Gerä-
te: Erstens im Präventiveinsatz, um alko-
holisierte Menschen davon abzuhalten, 
Fahrzeuge oder Maschinen in Betrieb 
zu nehmen. In Schweden seien etwa 
40.000 Busse, Lkw und Taxen mit Frei-
pusteinrichtungen gesichert. „Manche 
Behörden vergeben inzwischen nur noch 
Transportaufträge für Schulkinder an 
Busunternehmen, wenn eine Alkohol-
sperre eingebaut ist.“ Kurzzeitig wur-
de im schwedischen Parlament sogar 
diskutiert, Interlocks in jedes Auto ein-
zubauen, um die Zahl der Autounfälle 
unter Alkoholeinfluss endlich zu reduzie-
ren. Auch in Österreich verbauen bereits 
Spediteure solche Geräte in ihren Lkw 
– verbunden mit harten Regeln: Regist-
riert ein Gerät, dass der Fahrer versucht, 
alkoholisiert zu fahren oder einen Trick 
anzuwenden, meldet es die Verfehlung 
an den Spediteur, der eine Verwarnung 
austeilt. Beim zweiten Verstoß droht die 
fristlose Kündigung. 

Als zweiten großen Anwendungsbe-
reich für Alkohol-Interlocks hat Lagois 
Programme für Trunkenheitsfahrer 
ausgemacht. „In den USA haben etwa 
180.000 Fahrer die Auflage, zumindest 
vorübergehend solch ein Gerät zu benut-
zen.“ Seiner Meinung nach könnten die 
Systeme auch dazu beitragen, das von 
der Europäischen Union gesteckte Ziel 
zu erfüllen, bis zum Jahr 2010 die Zahl 
der Verkehrstoten von 50.000 im Jahr 
2001 auf 25.000 zu halbieren. Im Vorrei-
terland Schweden seien bereits mehrere 
hundert Privat-Pkw mit Interlocks ausge-
stattet, die Niederlande bereiten einen 
entsprechenden Pilotversuch vor. „In 

Deutschland ist man noch skeptisch. Hier 
hat sich die Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung (MPU) etabliert, um die 
Fahreignung nach Trunkenheitsdelikten 
zu bewerten“, sagt Lagois. In Deutsch-
land sei die Gesetzeslage für solche Weg-
fahrsperren noch nicht geklärt. 

Protokoll inklusive

Doch nach einer MPU weiß man nie 
genau, ob das Problem wirklich gelöst ist. 
„Bei einem Drittel kann man sich ziem-
lich sicher sein, dass es nicht wieder alko-
holisiert Auto fährt“, sagt Lagois. „Bei 
einem weiteren Drittel wird schnell klar, 
dass es rückfällig wird. Beim Rest bleibt 
diffus, ob er die Gutachter nicht doch 
nur von seiner Läuterung überzeugen 
konnte.“ Mit den Interlocks kann man 
einfach überprüfen, wie sich der Klient 
verhält und gegebenenfalls Konsequen-
zen ziehen – auch in Deutschland sollen 
im kommenden Jahr Pilotversuche star-
ten. Dräger bietet etwa in den USA neben 
Alkoholmessgerät und angeschlossener 
Startkontrolle für die Fahrzeuge auch ein 
„Protokoll“ über das Verhalten des Men-
schen an, der unter Beobachtung steht. 

Alle zwei Monate müssen die ver-
pflichteten Fahrer eine Servicestation 
anlaufen und die Daten auslesen lassen, 
die dann über gesicherte Leitungen zu 
einem geschützten Server geschickt und 
analysiert werden. Das System ist in der 
Lage, automatisch Berichte zu generie-
ren und an die zuständige Behörde zu 
übermitteln. Denkbar wäre sogar, die 
Daten in Echtzeit per Mobilfunk an die 
zentralen Server zu übermitteln, sagt 
Lagois. Doch dazu müsse zunächst ein 

Höhere Präzision bei den Messgeräten 
bietet zuverlässigen Extra-Nutzen
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In drei Schritten 
führt der DrugTest 
5000 (links) zu 
zuverlässigen Mess- 
ergebnissen – auch 
unter schwierigen 
Umweltbedin- 
gungen. Rechts  
das Alcotest 7510. 

ST
-

13
21

4
-2

0
0

7

ST
-

15
0

9
0

-2
0

0
8



12 Drägerheft 384 | Februar 2010 13Drägerheft 384 | Februar 2010

Arbeitswelt     Fokus

rechtlicher Rahmen existieren. Viel tech-
nischen Spielraum bei der Kontrolle des 
Atemalkoholgehalts sieht der Experte 
indes nicht mehr. In zehn Jahren, so 
schätzt Lagois, könnten aber vielleicht 
Interlocksysteme auf den Markt gelan-
gen, die auch auf andere Drogen tes-
ten. „Alkohol im Atem kann schon seit 
mehr als 60 Jahren gemessen werden. 
Methoden, um Amphetamine, Opiate 
oder Cannabinoide in Minutenschnelle 
im Speichel aufzuspüren, wurden erst 
in den vergangenen Jahren entwickelt. 
Doch gerade einen solchen Test auf Dro-
gen, der genauso schnell und zuverläs-
sig funktioniert wie der auf Alkohol, den 
wünscht sich auch die Polizei, sagt Hans-
Jürgen Maurer, der als Hauptkommissar 
bei der saarländischen Polizei im Landes-
institut für präventives Handeln arbeitet 
und als einer der Pioniere der Drogener-
kennung im Straßenverkehr gilt. 

Antikörper spüren Drogen auf

„Der DrugTest 5000 erkennt den größ-
ten Teil der bekannten illegalen Drogen“, 
erklärt Dr. Stefan Steinmeyer, „auch 
unbekannte, denn er erkennt Familien-
ähnlichkeiten zwischen den Substanzen 
und nicht jeden einzelnen Stoff.“ Anders 
als bei der Alkoholmessung im Atem mit 
einem elektrochemischen Sensor, spüren 
bei sogenannten immunologischen Dro-
gentests Antikörper die verbotenen Subs-
tanzen auf und machen sie anschließend 
über eine Farbreaktion sichtbar. Das Tes-
ten auf immunologischer Basis hat sei-
nen Ursprung in den USA, wo Immuno-
Assays zur Drogendetektion bereits seit 
Ende der 1980er Jahre in großem Umfang 

bei Einstellungsuntersuchungen oder 
zur Überwachung der Drogenfreiheit 
am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Der 
Immuno-Assay braucht etwas länger als 
der Messfühler für Alkohol, der außerdem 
auch noch quantitative Angaben macht. 
Die Antikörper des Speicheltests erken-
nen dagegen die chemische Grundstruk-
tur der Drogen und identifizieren daher 
auch chemische Verwandte der eigentli-
chen Zielmoleküle – „Kreuzempfindlich-
keit“ nennen das die Experten. 

Quantifizieren lässt sich die Menge 
auf diesem Wege allerdings kaum, ab 
einem definierten Schwellenwert wird 
lediglich das Vorhandensein einer Dro-
ge angezeigt. Wer es genauer wissen will, 
muss daher die Probe ins Labor geben 
und sie durch einen Gas- oder Flüs-
sig-Chromatografen schicken, der alle 
Inhaltsstoffe voneinander trennt. Diese 
identifiziert daraufhin ein nachgeschal-
tetes Massenspektrometer anhand ihres 
molekularen Gewichts. Derartige Analy-
sen bietet Dräger als Dienstleistung für 
Behörden und Entzugskliniken an. Auch 
Reedereien nutzen diese Möglichkeit. 
Sogar Medikamente, die zur Klasse der 
Beruhigungsmittel gehören, spürt der 
DrugTest 5000 auf (siehe auch Dräger-
heft 381; Seite 8 ff.). Wie Alkohol bergen 
die Benzodiazepine ein großes Abhängig-
keitspotenzial und stellen im Verkehr und 
am Arbeitsplatz eine Gefahr dar, weil sie 
die Wahrnehmung beeinflussen und die 
Reaktion herabsetzen. 

Doping: Welle neuer Drogen

Experten sehen bereits eine Welle neu-
er Drogen auf die Arbeitswelt zukom-

men: Laut einer Studie der Kranken-
kasse DAK greifen allein in Deutschland 
zwei Millionen Menschen manchmal 
und rund 800.000 regelmäßig zu Pil-
len und Arzneien, um ihre Leistungen 
am Arbeitsplatz zu erhöhen. Unter die-
sen Dopingmitteln befinden sich häufig 
Medikamente, die für depressive, demen-
te oder hyperaktive Menschen gedacht 
sind. Solche Mittel und darunter gera-
de Psychopharmaka, spielen vor allem 
im medizinischen Umfeld eine große 
Rolle, weil sie dort leichter zugänglich 
sind. Beispiel Deutschland: Dort sind in 
den gesetzlichen Krankenversicherun-
gen etwa 1,4 Millionen Menschen versi-
chert, die abhängig sind von ärztlich ver-
ordneten Medikamenten. 

Mit dem Pinsel auf Spurensuche

Nach einem Urteil des Hamburger 
Arbeitsgerichts aus dem Jahr 2006 könn-
te es auch am Arbeitsplatz bald häufi-
ger verdachtsfreie Drogentests geben. 
Es hatte einem Unternehmen Recht 
gegeben, das seine im Containerum-
schlag arbeitenden Angestellten gemäß 
Betriebsvereinbarung stichprobenartig 
Drogentests unterzog. Das Persönlich-
keitsrecht des Klägers sei zwar betrof-
fen, konstatierte das Gericht, aber nicht 
verletzt. Der Eingriff in das Persön-
lichkeitsrecht durch die Drogenkont-
rolle sei verhältnismäßig und daher 
erlaubt, weil die Tätigkeit des Klägers 
mit erheblichen Gefahren verbunden 
sei. Nach Ansicht des Gerichts diente 
der Test nicht der Feststellung der Dro-
genabhängigkeit, sondern der aktuellen 
Arbeitsfähigkeit. 

An einem etwas weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz plant Drogen-Experte Mau-
rer in Kürze ein Pilotprojekt an einer 
Bildungseinrichtung des Saarlandes. 
Mit einem Probennehmer wird er die 
Türklinken der Einrichtung abwischen 
und diesen dann in einer Lösung auswa-
schen. Dieses Gemisch kommt an Stel-
le der Speichelprobe in den Drogentest. 
„Wir wollen erst mal wissen, ob Substan-
zen vorhanden sind, dann können wir 
uns auch Gegenmaßnahmen überle-
gen.“ Es ist ihm ein Anliegen, dass man 
dabei „nicht auf die Jagd geht“, um Ein-
zelne zu belasten. Er sieht die Arbeitge-
ber in der Verantwortung gegenüber sei-
nen Angestellten, die gegebenenfalls mit 
entsprechenden Aufklärungsprogram-
men gegensteuern sollten.

Noch weiß Maurer nicht, was ihn 
an den Türklinken der Bildungseinrich-
tung erwartet. Vielleicht findet er Koka-
in, wie andere Forscher vor zweiein-
halb Jahren in der Umgebungsluft der 
Universität La Sapienza in Rom. Dann 
kann er aber immer noch nicht sicher 
sein, ob die Droge direkt von der Hand 
eines Konsumenten an den Türöffner 
kam, oder den Umweg über einen Geld-
schein nahm. Vielleicht kann er es aus 
den Mengen folgern. Immerhin werden 
hinterher die Klinken und andere Ober-
flächen sehr sauber sein. Das täte viel-
leicht auch mal den Banknoten gut. Da 
bekäme der Begriff „Geldwäsche“ eine 
neue Bedeutung.� Hanno Charisius

 Zwei Millionen Menschen in Deutschland 
nutzen Arzneien missbräuchlich

> Alte Bekannte – oder die „neuen Drogen“
Zu den „neuen Drogen“ zählen Wirkstoffe gegen Krankheiten, die zur Erhöhung  
der geistigen Leistungsfähigkeit oder als Rauschmittel missbraucht werden, wie etwa: 
u Galantamin Bei Demenz aufgrund von Acetylcholinmangel.  
Oder: um die Gedächtnisleistung zu steigern 
u Donepezil Zur Behandlung milder bis mittelschwerer Vergesslichkeit.   
Oder: steigert das Erinnerungs- und Denkvermögen
u Modafinil Gegen die Schlafkrankheit Narkolepsie.  
Oder: Steigerung von Aufmerksamkeit und Erinnerungsfähigkeit 
u Prozac (Wirkstoff: Fluoxetin) Antidepressivum auch gegen Zwangsstörungen  
und Panikattacken. Oder: Stimmungsaufheller 
u Benzodiazepine Beruhigungsmittel zur Behandlung von Unruhe und Angstzu- 
ständen, im Notfall gegen epileptische Anfälle; Schlafmittel. Oder: Rauschmittel
u Rivastigmin Alzheimermedikament. Oder: um die Gedächtnisleistung zu steigern
u Methylphenidat (z. B. Ritalin) Gegen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts
syndrom (ADHS). Oder: Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, Leistungs- und 
Entscheidungsbereitschaft, Unterdrückung von Müdigkeit 
u Spice und ähnliche Produkte Keine Indikation, diese mit chemischen  
Drogen angereicherten Kräutermischungen sind illegale Rauschmittel.

Weiter im Internet, dort unter anderem:  	
 Substanzmissbrauch und Diagnostik 

www.draeger.com/384/diagnostik

Die unterschiedliche Welt des Drogenkonsums

 Opiate
 Cannabis
 Kokain
 Amphetamine
 Andere
 Keine Angaben

N.Amerika

Süd Amerika

Europe

Afrika

Asia

Oceania

Nordamerika

20,7%

17,8% 33,5%

23,3%

4,7%

Südamerika

N.Amerika

Süd Amerika

Europe

Afrika

Asia

Oceania

10%

52,1%33,2%

3,1%

1,7 %

N.Amerika

Süd Amerika

Europe

Afrika

Asia

Oceania

Afrika

5,1%

62,8%16,5%

8,4%

7,2 %

N.Amerika

Süd Amerika

Europe

Afrika

Asia

Oceania

Ozeanien

19,8%
47%

26,3%

6,5%
0,4%
Kokain

N.Amerika

Süd Amerika

Europe

Afrika

Asia

Oceania

Asien

10%

64,6%17,8%

0,3%
Kokain

7,4%

N.Amerika

Süd Amerika

Europe

Afrika

Asia

Oceania

Europa

10,9%

59,7%19,5%

1,5%8,4%

 Q
u

e
ll

e
: U

N
O

D
C

, Ann



u

a
l 

R
e

po


r
ts

 Q
u

es
ti

onn



a

ir
e

 D
at

a
/D

e
lt

a
 a

nd


 n
at

ion


a
l 

Gov



e

r
nm


e

n
t 

R
e

po


r
ts


